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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ausländergesetzes

A.  Problem

Erweiterung und Erleichterung der Voraussetzungen für die Erlan-
gung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts für ausländische Ehe-
gatten, insbesondere mit dem Ziel der Berücksichtigung unzumut-
barer Verhältnisse während der Ehe in Deutschland.

B.  Lösung

1. Verkürzung der erforderlichen Ehebestandszeit von vier auf zwei
Jahre.

2. Künftig sollen Umstände während der Ehe, die ein weiteres Fest-
halten an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar machen,
Berücksichtigung finden, wenn sie eine besondere Härte darstel-
len.

3. Klarstellung, dass ein eigenständiges Aufenthaltsrecht bereits
dann zu erteilen ist, wenn der Ehegatte durch die Rückkehr in das
Herkunftsland ungleich härter getroffen wird als andere Auslän-
der, die nach kurzen Aufenthaltszeiten Deutschland verlassen
müssen (besondere Härte).

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

Nicht quantifizierbare Kosten in Fällen fehlender eigenständiger
Lebensunterhaltssicherung.
Nicht quantifizierbare Mehrkosten infolge zu erwartender vermehrter
Erteilung von Aufenthaltstiteln.

E. Sonstige Kosten

Keine
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ausländergesetzes

  Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Ausländergesetzes

  § 19 Abs. 1 des Ausländergesetzes vom 9. Juli 1990
(BGBl. I S. 1354, 1356), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I
S. 2584), wird wie folgt geändert:
1. In Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „vier“ durch das Wort

„zwei“ ersetzt.
2. In Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „außergewöhnlichen“

durch das Wort „besonderen“ ersetzt.
3. Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Eine besondere Härte im Sinne von Satz 1 Nr. 2 liegt
insbesondere vor, wenn dem Ehegatten wegen der aus
der  Auflösung  der ehelichen Lebensgemeinschaft er-

wachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche
Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange
droht oder wenn dem Ehegatten wegen der Beein-
trächtigung seiner schutzwürdigen Belange das weite-
re Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft
unzumutbar ist.“

4. Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:
„Zu den schutzwürdigen Belangen zählt auch das
Wohl eines mit dem Ehegatten in familiärer Lebens-
gemeinschaft lebenden Kindes.“

5. Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

Artikel 2
Inkrafttreten

  Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Berlin, den 14. Dezember 1999

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
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Begründung

Zu Artikel 1

Die Regelung über das eigenständige Ehegattenaufent-
haltsrecht nach Beendigung der ehelichen Lebensge-
meinschaft hat in der Vergangenheit immer wieder zu
Diskussionen geführt. Deshalb war § 19 AuslG bereits in
der letzten Legislaturperiode geändert worden. Diese
Änderung hat in der Praxis jedoch zu zahlreichen Ausle-
gegungsproblemen und Unzuträglichkeiten geführt.
Auch ist in der Rechtsprechung umstritten geblieben, ob
eine Härte im Sinne der Vorschrift auch allein darin ge-
sehen werden kann, dass der Ehegatte die eheliche Le-
bensgemeinschaft wegen erheblicher Verletzung von
Rechtsgütern aufgelöst hat. Diese Auslegungsschwierig-
keiten beseitigt der Entwurf.

Zu Nummer 1

Als generelle Grenze für die Erlangung eines eigenstän-
digen Aufenthaltsrechts ist ein Zeitraum von zwei Jah-
ren, in denen die eheliche Lebensgemeinschaft im Inland
geführt wurde, angemessen.

Zu Nummer 2

Die Regelung sieht vor, dass ein eigenständiges Aufent-
haltsrecht bereits zu erteilen ist, wenn eine besondere
Härte vorliegt. Da nach der allgemeinen Definition der
Begriff der außergewöhnlichen Härte nur Fälle erfasst, in
denen keine andere Entscheidung vertretbar wäre, war in
der Praxis sogar unklar, ob tatsächlich alle Fälle unter die
bisherige Regelung fielen, die nach dem Willen des Ge-
setzgebers (vgl. Drucksache 13/4948) erfasst werden
sollten. Nunmehr wird klargestellt, dass ein eigenständi-
ges Aufenthaltsrecht bereits dann zu erteilen ist, wenn der
Ehegatte durch die Rückkehr ins Herkunftsland ungleich
härter getroffen wird als andere Ausländer, die nach kur-
zen Aufenthaltszeiten Deutschland verlassen müssen. Die
Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nach dieser Vor-
schrift und ihre Verlängerung soll insbesondere Alleiner-
ziehenden nicht deshalb versagt werden, weil sie wegen
der Betreuungsbedürftigkeit minderjähriger Kinder auf
den Bezug von Sozialhilfe angewiesen sind.

Zu Nummer 3

Die Regelung stellt klar, dass eine besondere Härte vor-
liegt,   wenn  der  Ehegatte  die  eheliche  Lebensgemein-

schaft aufgelöst hat und im Zusammenhang mit der
Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchti-
gung seiner schutzwürdigen Belange droht (1. Alterna-
tive).

Dies ist insbesondere der Fall, wenn
dem Ehegatten im Herkunftsland etwa aufgrund ge-
sellschaftlicher Diskriminierungen die Führung eines
eigenständigen Lebens nicht möglich wäre,
dem Ehegatten dort eine Zwangsabtreibung droht,
das Wohl eines in der Ehe lebenden Kindes,
etwa wegen einer Behinderung oder der Umstände
im Herkunftsland, einen weiteren Aufenthalt in
Deutschland erfordert oder
die Gefahr besteht, dass dem Ehegatten im Ausland
der Kontakt zu dem Kind oder den Kindern willkür-
lich untersagt wird.

Die Änderung berücksichtigt daneben besondere Um-
stände während der Ehe in Deutschland, die es dem Ehe-
gatten unzumutbar machen, zur Erlangung eines eigen-
ständigen Aufenthaltsrechts an der ehelichen Lebensge-
meinschaft festzuhalten (2. Alternative). Solche Fälle
liegen zum Beispiel vor, wenn

der nachgezogene Ehegatte wegen physischer
oder psychischer Misshandlungen durch den anderen
Ehegatten die Lebensgemeinschaft aufgehoben hat
oder
der andere Ehegatte das in der Ehe lebende Kind se-
xuell missbraucht oder misshandelt hat.

Zu Nummer 4

Die Vorschrift stellt klar, dass auch das Kindeswohl eine
Erteilung des eigenständigen Aufenthaltsrechts rechtfer-
tigen kann.

Zu Nummer 5

Notwendige Folgeänderung zu Nummer 4.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes.
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